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Gemeindegebühren – gültig ab 1. Februar 2012 
(inclusive 10 % Ust.)

90 l Abfalltonne

2-wöchentlich 90 l 204,01 €

4-wöchentlich 90 l 133,11 €

6-wöchentlich 90 l 109,38 €

110 l Abfalltonne

2-wöchentlich 110 l 235,98 €

4-wöchentlich 110 l 148,93 €

6-wöchentlich 110 l 119,93 €

770 l Abfallcontainer

2-wöchentlich 770 l 1.628,75 €

4-wöchentlich 770 l 1.019,43 €

6-wöchentlich 770 l 816,49 €

1.100 l Abfallcontainer 

2-wöchentlich 1.100 l 2.326,76 €

4-wöchentlich 1.100 l 1.456,32 €

6-wöchentlich 1.100 l 1.166,40€

Müllsack pro 
Entleerung

90 l 7,00 €

Bioabfallgebühr pro Entleerung

Biotonne 7 l 1,14 €

Biotonne 23 l 1,50 €

Biotonne 120 l 4,73 €

Biotonne 60 l 1,50 €

Kompostierabfallgebühr
Die Anlieferung von Kompostierabfällen 
ist bis zu einer Höchstmenge von 3 m³ 
pro Anliefertag und Haushalt gebühren-
frei. Bei Überschreitung der Höchstmen-
ge beträgt die Gebühr je angefangene 
0,5 m³ angeliefertem Material:

für Gras-u. Grünschnitt 5,28 €

für Häckselgut 7,15 €

Sperrmüllsammelgebühr

pro angefangene kg 
Sperrmüll

0,40 €

Entwicklungsförderung durch Kommunen

„Das Fasten der Reichen muss zur Nahrung 
der Armen werden“ (Papst Leo, 461 n.Chr.)

Dieses Zitat hat wahrscheinlich nicht die Ent-
scheidung der Marktgemeinde Ottensheim 
beeinflusst, einen jährlichen Betrag für ein 
Projekt der Entwicklungsförderung zur Verfü-
gung zu stellen. Die Entscheidung zur Dotie-
rung eines entsprechenden Budgetpostens, 
vorläufig befristet bis 2015, hat jedoch diesel-
be Wirkung wie das obige Zitat, auch wenn es 
nur ein Tropfen auf einen heißen Stein ist. 

Der Gedanke der kommunalen Entwicklungs-

förderung ist in Deutschland schon relativ 
weit verbreitet. In unserem Nachbarland be-
teiligen sich bereits über 400 Kommunen di-
rekt an Entwicklungsförderungsprojekten. In 
Österreich jedoch ist Ottensheim, meines 
Wissens nach, die einzige Gemeinde, die Ent-
wicklungsförderung auf Gemeindeebene be-
treibt. Im Zuge des LA21-Prozesses in unserer 
Gemeinde wurde von der IGWelt Ottensheim 
(Initiative für eine gerechte Welt) erstmals 
die Idee zur Unterstützung eines Infrastruk-
turprojektes in einem Dritte-Welt-Land durch 
die Marktgemeinde eingebracht. Erstmals 
wurde mit Gemeinderatsbeschluss vom 

30.3.2009 ein Betrag von € 1000.- flüssig ge-
macht. Damit wurde die Errichtung von Re-
genwassersammelvorrichtungen in Brasilien 
unterstützt. Die Errichtung dieser Zisternen 
erfolgte unter Anleitung von Experten direkt 
durch die davon profitierende Bevölkerung 
unter Zuhilfenahme regionaler Baustoffe. 

Jetzt wurde die Dotierung des Budgetpostens 
„kommunale Entwicklungsförderung“ in 
Höhe von € 1000.- bis 2015 fixiert. Vorschläge 
darüber, welches Infrastrukturprojekt in ei-
nem benachteiligten Land unterstützt wer-
den soll, können jeweils bis Ende April jeden 
Jahres im Gemeindeamt durch BürgerInnen 
und Vereine eingebracht werden. Die Ent-
scheidung, welches Projekt unterstützt wird, 
trifft der Gemeindevorstand in der ersten da-
rauf folgenden Sitzung.

Die Zeitschrift „Südwind“, das auflagen-
stärkste österreichische Magazin für interna-
tionale Politik, Kultur und Entwicklung hat in 
seiner Ausgabe vom März 2011 auf die Vor-
bildwirkung der Gemeinde Ottensheim in ei-
nem Artikel hingewiesen.

Mag. Franz Wielend 
IG-Welt

Bauschuttgebühr

pro 1/8 m³ angeliefertem 
Material

2,90 €

Wasserleitungsanschluss

Wasserleitungsanschluss-
Mindestgebüh (Normal-
zone) 

1.971,20 €

Wasserbezugsgebühr je 
m³

1,66 €

Kanalanschluss

Kanalanschluss-Mindest-
gebühr

3.289,00 €

Kanalbenützungsgebühr 
je m³ Wasser

3,76 €

Unterstützung eines Infrastrukturprojektes in einem Dritte-Welt-Land.


	-

